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QualiCert AG 

Die Aquafit-Kurse des Schwimmclubs Flipper Gossau sind von QualiCert AG zertifiziert. 
Kursanbieter, welche mit der QualiCert AG Qualitätslizenz ausgezeichnet sind, verpflichten 
sich, Ihre Angebote stets auf höchstem Niveau anzubieten. Dazu gehört, dass die Kursleiter 
eine pädagogische, methodische und didaktische Ausbildung absolviert haben, in Bezug auf 
die Sicherheitsbestimmungen absolut auf dem neusten Stand sind und sich regelmässig wei-

terbilden. 

 

Kursanmeldungen 
Anmeldungen (Anmeldung Aquafit) nimmt unser Sekretariat sekretariat@scfg.ch jederzeit 

gerne entgegen, können aber nur berücksichtigt werden, wenn unsere Aquafitkurse noch freie 
Plätze bieten. Ein Eintritt in unsere Kurse ist jederzeit möglich. Es besteht die Möglichkeit ein 
Jahresabo zu lösen oder quartalsweise neu zu entscheiden. Teilnehmende, welche sich für 
die quartalsweise Variante entscheiden, haben bei einem Unterbruch keinen Anspruch auf 

eine Reservation des Kursplatzes. Nach Ablauf der Kursperiode erhalten die Kursteilnehmen-
den automatisch eine neue Rechnung für den Folgekurs. Ohne Gegenbericht innerhalb von 
10 Tagen gilt die Anmeldung als verbindlich. Sollten Sie keine weiteren Kurse besuchen wol-
len, ist eine schriftliche Abmeldung (E-Mail genügt) vom Kurs innerhalb der genannten Frist 
zwingend notwendig.  

 

Verpasste Lektionen 

Verpasste Unterrichtslektionen können grundsätzlich an einem anderen Wochentag innerhalb 
der Kursperiode nachgeholt werden.  

 

Abmeldungen 
Bei Abmeldungen vom laufenden Kurs erfolgt keine Teilrückzahlung der verbleibenden Lekti-
onen. 

 

Kurskosten 
Die Kurskosten werden bei Kursbeginn per E-Mail in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 
14 Tagen zu bezahlen. Die Kurskosten sind aufgrund der zugestellten Rechnung mit den An-
gaben auf dem Einzahlungsschein zu begleichen. Falls mehrere Rechnungen gleichzeitig zu-
gestellt werden, sind diese separat zu bezahlen und nicht zusammenzufassen. Nur so ist eine 

korrekte Zuweisung und Verbuchung der Zahlungen gewährleistet. Die Eintrittskosten ins Hal-
lenbad sind in den Kurskosten nicht inbegriffen. 12-er Eintrittskarten oder Einzeleintritte kön-
nen zu den offiziellen Preisen im Hallenbad erworben werden. Bei nicht fristgerechter Beglei-
chung der Rechnungen behält sich der SCFG nach vorgängigen Mahnungen vor, rechtliche 
Schritte einzuleiten. 

 

Kursbestätigung / Quittung 

Zum Jahresende erhalten die Kursteilnehmer eine Teilnahmebestätigung von QualiCert AG 
zur Einreichung bei der Krankenkasse und zum Bezug des Gesundheitsförderungsbeitrages. 
Bei Fragen ist das Sekretariat (sekretariat@scfg.ch) zu kontaktieren.  

 

  

https://scfg.ch/wp-content/uploads/2022/08/Anmeldung-Aquafit.pdf
mailto:sekretariat@scfg.ch
mailto:sekretariat@scfg.ch
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Rückerstattungen 
Bei längerer Absenz (ab vier Lektionen am Stück) wegen Krankheit oder Unfall mit Arztzeugnis 
wird eine Teilgutschrift für einen weiteren Kurs ausgestellt. Kurse oder Lektionen, welche auf-
grund höherer Gewalt (z.B. Schliessung des Hallenbads durch Betriebsstörungen) ausfallen, 

werden nicht zurückerstattet. In begründeten Fällen können Teilnehmer aus dem Kurs ausge-
schlossen werden. In solchen Fällen wird das Kursgeld anteilsmässig zurückerstattet. 

 

Kursbetrieb 

Den Anweisungen der Kursleiter ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Erkältungskrankheiten, 
insbesondere Fieber oder Ohrenschmerzen, sollte auf die Kursteilnahme verzichtet werden. 

 

Ethik Charta Swiss Olympic 

Der Schwimmclub Flipper Gossau hält sich an die 9 Prinzipien der Ethik Charta von Swiss 

Olympic: 

 

1. Gleichbehandlung für alle 
2. Sport und soziales Umfeld im Einklang 

3. Selbst- und Mitverantwortung 
4. Respektvolle Förderung statt Überforderung 
5. Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung 
6. Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe 
7. Absage an Doping und Suchtmittel 

8. Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports 
9. Gegen jegliche Form von Korruption 

 

Mehr Informationen dazu finden Sie hier. 

 

Versicherung 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Der Schwimmclubs Flipper Gossau über-
nimmt keine Haftung! 

 

Allgemeines und Kenntnisnahme 

Änderungen der allgemeinen Geschäftsbestimmungen bleiben vorbehalten. Die Kursteilneh-
mer anerkennen diese AGB’s vollumfänglich bei der Kursanmeldung. 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:836de380-4bdf-44be-b536-6132637f1235/2015_Ethik_Charta_A4_fbg_DE.pdf?searchQuery=Ethik%5C-Charta

